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Stadt Schwentinental 
Die Bürgermeisterin  

 
 
 
 
Beratungsart: X öffentlich  nicht öffentlich 

 
 

Beschlussvorlage Nr.: 145/2012 Datum:  25.06.2012 
 
 
Beratungsfolge: 
Nr. - Stadtvertretung/ Fachausschuss  Sitzungstag 
1  Kleingartenausschuss  
2  Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales  
3  Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partner schaften  
4 x Ausschuss für Umwelt, Verkehr und öffentliche Siche rheit 03.07.2012 
5  Ausschuss für Bauwesen  
6 x Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Fina nzen 03.07.2012 
7  Hauptausschuss  
8  Stadtvertretung  

 
 
Schluss- und Mitzeichnungen: 
 
 
gez. M. Vogt 
 
 

 
 
gez. Stubbmann 

 
 
gez. Stubbmann 

1. stv. Bürgermeisterin Amtsleiter/in Sachbearbeiter/in 
 
1. TOP:  
 
Hochspannungsnetzausbau im Kreis Plön; 
Hier: Stellungnahme der Stadt Schwentinental zum Netzentwicklungsplan Strom 

2012 
 
2.    Sachverhalt und Problemdarstellung: 
 
Mit den Sachstandsmitteilungen 029/2012, 044/2012, 099/2012 sowie 142/2012 
wurde über den bisherigen Stand des Hochspannungsnetzausbaus, u.a. mit der 
geplanten Trassenführung zwischen Kiel und Göhl (Kreis Ostholstein), berichtet.  
In der Sitzung der Stadtvertretung am 14.06.2012 wurden die Ausschüsse für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen und Umwelt, Verkehr und öffentliche 
Sicherheit gebeten, sich in einer Sondersitzung mit dem Thema zu befassen, um 
ggf. eine Stellungnahme zu dem geplanten Ausbau von Höchstspannungsleitungen 
auf dem Stadtgebiet zu beschließen. 
 
Bisher stellten sich die Planungen zum Netzausbau in Deutschland sehr diffus dar. 
Dieser Vorlage beigefügt ist ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem 
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Thema „Netzausbau ohne Bürger?“, der verständliche Ausführungen zu den 
einzelnen Planungsebenen und den darin enthaltenen Beteiligungsphasen enthält. 
Es handelt sich dabei um ein dreistufiges Verfahren, und zwar die Bedarfsplanung, 
die Bundesfachplanung sowie die Planfeststellung. 
Die Bedarfsplanung mit der Erarbeitung des Netzentwicklungsplanes läuft derzeit. 
Auszüge des Planentwurfes mit Aussagen zu geplanten Maßnahmen im Kreis Plön 
waren der Sachstandsmitteilung 142/2012 als Anlage 2 beigefügt. Die Maßnahme, 
Trassenoptimierung und Neubau u.a. der Leitung Kiel – Göhl, ist namentlich 
erwähnt, der Trassenverlauf ist aber nicht dargestellt. Hierzu kann Stellung 
genommen werden bis zum 10.07.2012. 
Nach dem Verfahren mündet der Netzentwicklungsplan in einen Bundesbedarfsplan, 
der als Gesetz beschlossen wird. Es beginnt voraussichtlich 2013 die 
Bundesfachplanung, mit der u.a. Trassenkorridore festgelegt werden. Hierbei 
handelt es sich um eine Grobplanung, die ebenfalls eine Beteiligungsphase enthält. 
Am Ende steht ein Planfeststellungsverfahren auf Länderebene, mit der die 
bisherigen Planungen konkretisiert werden. Auch auf dieser Ebene ist eine 
Beteiligung der Öffentlichkeit vorgesehen. Eine frühzeitige Bürgerbeteiligung noch 
vor Eröffnung des eigentlichen Verfahrens wurde und wird auch weiterhin 
durchgeführt, so dass eine mögliche Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan 
ebenfalls an das Land Schleswig-Holstein gerichtet werden kann. 
 
Sofern die Höchstspannungsleitung zwischen Kiel und Göhl/Kreis Ostholstein 
realisiert wird, liegt eine Betroffenheit für Schwentinental vor. Für den Bereich des 
Stadtgebietes sind 2 Alternativen geplant, eine führt durch die Weinbergsiedlung, die 
Zweite betrifft die bestehende 220 KV-Leitung, die durch den Ortsteil Klausdorf und 
den Ostseepark führt (siehe hierzu auch die Sachstandsmitteilungen 029/2012 sowie 
044/2012 aus den Sitzungen vom 13.02. sowie 28.02.2012). 
Es gilt demzufolge nicht nur abzuwägen zwischen den Belangen der Umwelt und der 
Wirtschaft, sondern auch, welche der Alternativen den geringeren Eingriff für 
Mensch und Umwelt in Schwentinental darstellt. Es sei denn, es wird die Auffassung 
vertreten, dass die Querverbindung zwischen Kiel und Göhl gar nicht erforderlich ist, 
insofern in ihrer Gänze in Frage zu stellen ist. 
 
3.    Lösungsvorschlag:   
 
Bereits in diesem frühem Stadium der Planung können Anregungen und Hinweise 
mit der Bitte um Berücksichtigung im weiteren Verfahren vorgetragen werden. 
Insbesondere auch im Hinblick auf den in der Stadtvertretung am 14.06.2012 
gefassten Beschluss wurde nachstehende Stellungnahme zu den bisherigen 
Planungen erarbeitet: 
 
„Die Umsetzung der Energiewende in Deutschland ist von mehreren Faktoren 
abhängig, u.a. auch von einer zügigen Planung und Ausbau des Stromnetzes, 
insbesondere des Höchstspannungsnetzes.  Dabei geht es in der Hauptsache 
darum, die im Norden gewonnene Energie in die zentralen 
Verbrauchsschwerpunkte, vornehmlich in den Süden der Republik, zu transportieren. 
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Der Netzausbau wird vor dem Hintergrund der Energiewende nicht in Frage gestellt. 
Einzelne Leitungstrassen sind allerdings in Frage zu stellen, da die Erforderlichkeit 
bislang nicht nachgewiesen ist. 
Zwischen der Landeshauptstadt Kiel und dem Ort Göhl, im Kreis Ostholstein 
gelegen, ist eine 380 KV Leitung als Querverbindung geplant. Der Trassenverlauf 
steht noch nicht fest, im Rahmen einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung durch das 
Land Schleswig-Holstein und den Betreiber, die Fa. Tennet, wurden jedoch 2 
Trassenvarianten vorgestellt. Beide kreuzen das Stadtgebiet Schwentinentals und 
lösen Betroffenheiten aus. 
Beide bekannten Planungen, sowohl der Netzentwicklungsplan als auch die bisher 
im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgestellten Pläne, enthalten keine 
konkrete Aussagen über die Erforderlichkeit. Grundsätzlich werden die 380 KV 
Leitungen lediglich für den Transport über größere Strecken insbesondere in den 
Süden genutzt. Diese Leitung allerdings ist als Querverbindung geplant und soll 
zusätzlich die Versorgung der Region, insbesondere der Landeshauptstadt Kiel 
sicherstellen. Hier weicht der Betreiber von dem Grundsatz der Transportleitung ab, 
obwohl die Notwendigkeit der Versorgung der Region rund um Kiel von Fachleuten, 
u.a. auch von einem Versorger in der Region, in Frage gestellt wird. Bestehende 
Leitungen, wie mehrere 110 KV Leitungen und eine 220 KV Leitung sind in das 
Stromnetz eingebunden und können diese Aufgabe weiterhin übernehmen, so dass 
auf den Neubau einer Trasse zwischen Kiel und Göhl verzichtet werden kann.  
Sinnvoller erscheint der Bau einer reinen Transportleitung von Göhl in südlicher 
Richtung. 
 
Sollte an der Stromleitung zwischen Kiel und Göhl festgehalten werden, sind die 
Alternativen zu Hochspannungsleitungen, die geringere Auswirkungen auf Mensch 
und Natur haben, vorzuziehen Zu nennen sind hier HGÜ-Kabel (Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragung) mit einer Verlegung auf dem Seewege oder als 
Erdkabelverbindung. Das Thema Erdkabel wird bislang nur am Rande diskutiert mit 
dem Hinweis darauf, dass es dabei bislang lediglich um Versuchsstrecken handelt. 
Unsere skandinavischen Nachbarn verlegen seit längerem alternativ Erdkabel, d.h., 
die Technik erscheint ausgereift. Hier ist zu wünschen, dass die Betreiber 
eingehender prüfen, welche Alternativen mit welchen Kosten in Frage kommen und 
wie sich die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt darstellen. 
Bereits bevor Leitungstrassen festgelegt werden, sind die Begleitumstände zu 
beschreiben. Seitens der Bevölkerung werden nachteilige gesundheitliche 
Auswirkungen erwartet, wie z.B. Leukämie oder Demenz. Hier bedarf es einer 
Aufklärung ebenso wie bei alternativen Übertragungstechniken. Aber auch die Höhe 
der geplanten Masten, Abstandsflächen zu Wohnhäusern, mögliche magnetische 
Felder und Lärmbelastung, um nur einige Dinge zu nennen, sind kaum oder gar nicht 
beschrieben, so dass die mit dem Leitungsbau verbundenen Auswirkungen noch im 
Unklaren liegen, demzufolge zu diesem frühen Zeitpunkt der Planung nicht 
abschätzbar sind. 
Die Stadt Schwentinental bittet, die oben stehenden Ausführungen im weiteren 
Verfahren zu berücksichtigen.“ 
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4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine finanziellen Auswirkungen erwartet. 
 
5.    Beschlussempfehlung:  

 
Die Stellungnahme zu dem im Verfahren befindlichen Netzentwicklungsplan Strom 
wird beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Stellungnahme zum 
Netzentwicklungsplan auch dem Land Schleswig-Holstein – Wirtschaftsministerium – 
im Rahmen der vorgezogenen Bürgerbeteiligung zur Kenntnis zu geben. 

 
 

 
Abstimmung: 

Dafür: Dagegen: Enthaltungen: Kenntnis genommen: Vertagung: Keine Abstimmung: 

      
 






















